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Sehr geehrter Herr Berendt,  

am 14. Juli 2025 fand mit den Gewerkschaften ver.di und dbb Beamtenbund und Tarifunion die 

achte!!! Verhandlungsrunde der Redaktionsverhandlungen zur Umsetzung der Tarifeinigung vom 

06.04.2025 statt. Den Schwerpunkt der Verhandlungen bildeten die Regelungen zu den 

Erhöhungsstunden und wiederum die Bestimmungen zu den Verpflegungskostenzuschüssen. In 

der Verhandlungsrunde konnte zwar eine grundsätzliche Einigung erzielt werden; diese Einigung 

hatte aber eine Widerrufsfrist bis zum 28.07.2025. 

Offen ist seitens der VKA die Beantwortung der Frage, ob die auf dem Tisch liegenden 

Regelungen zu den Erhöhungsstunden und zu den Verpflegungskostenzuschüssen 

zustimmungsfähig sind. 

Am 22.07.2025 wurde diese völlig unbefriedigende Verhandlungssituation in der Sitzung des 

Präsidiums der VKA erörtert. 

Das Präsidium der VKA hat klar sein Unverständnis deutlich gemacht, dass seitens der 

Gewerkschaften im achten Verhandlungstermin der Redaktion ein Abweichen vom eindeutigen 

Wortlaut der Einigung vom 06.04.2025 gefordert wird. Am 24.07.2025 wird sich der 

Gruppenausschuss der VKA für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen mit der Thematik 

befassen.  

Da die Redaktionsverhandlungen zwischen der VKA und den Gewerkschaften wegen dieser 

zuletzt platzierten Forderung der Gewerkschaften lange nicht abgeschlossen werden konnten, war 

der Versand des Zahlbarmachungsrundschreibens noch nicht möglich. 

(Quelle: ChefNL 013/25=NL 053/25 vom 23.07.2025 vom KAV NW) 

Da der  nach wie vor keine Zahlbarmachungshinweise zur Tarifeinigung 2025 vorliegen, 

kann eine qualitätsgesicherte Umsetzung zur Abrechnung August 2025 nicht mehr erfolgen.  

Das  ist bemüht, die Auszahlung bis zur Abrechnung September 2025 in gewohnter 

Qualität zur Verfügung zu stellen. Dies setzt jedoch voraus, dass alle benötigten Grundlagen 

vorliegen.  

Sobald die Tariferhöhungen auf  verfügbar sind, werden wir Sie über die weitere 

Vorgehensweise per Rundschreiben informieren. Wir bitte Sie, bis dahin von weiteren Tickets zu 

dem Thema abzusehen. 

Vielen Dank für Ihr Verständnis. 

Mit freundlichen Grüßen 

Im Auftrag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


